
Verordnung der Landesregierung vom 15. September 1998 über den Inhalt und die 
Form der Planunterlagen zu Bauansuchen und Bauanzeigen 

(Planunterlagenverordnung 1998) LGBl. Nr. 90/1998 Änderung LGBl. Nr. 94/2007 
 
Präambel/Promulgationsklausel 
Auf Grund des § 23 Abs. 1 und 2 der Tiroler Bauordnung 1998, LGBl. Nr. 15, wird verordnet 
 

Text 
2. Abschnitt:  Inhalt der Planunterlagen für anzeigepflichtige Bauvorhaben und sonstige 
Vorhaben 
 

§ 4 
Planunterlagen für anzeigepflichtige Bauvorhaben und sonstige Vorhaben 

 
 (1) Die der Bauanzeige für ein anzeigepflichtiges Bauvorhaben anzuschließenden 
Planunterlagen haben zu enthalten: 
 
 a) einen Übersichtsplan als Auszug aus der amtlichen Katastralmappe, aus dem sich die   
Grundstücksnummer und der Name des Eigentümers des Bauplatzes sowie die Lage und die 
Umrisse der baulichen Anlage ergeben, 
  
 b) eine zumindest schematische oder skizzenhafte Darstellung der baulichen Anlage, 
  
 c) eine Baubeschreibung, die  
  
  1. die Abmessungen und die wesentlichen Angaben zur Konstruktion der baulichen Anlage, 
soweit diese sich nicht aufgrund der Darstellung nach lit. b ergeben, 
  
  2. bei umfassenden Sanierungen von Gebäuden mit einer Nettogrundfläche von mehr als 
1.000 m², nicht jedoch bei Gebäuden nach § 34 Abs. 5 der Technischen Bauvorschriften 2008, 
weiters die für die Erstellung des Energieausweises relevanten Eingabedaten, wie 
Flächenausmaße, Rauminhalte, Bauteilaufbauten einschließlich deren U-Werte, 
haustechnische Systeme und dergleichen, enthält, 
  
 d) bei umfassenden Sanierungen von Gebäuden mit einer Nettogrundfläche von mehr als 
1.000 m², nicht jedoch bei Gebäuden nach § 34 Abs. 5 der Technischen Bauvorschriften 2008, 
den Energieausweis. 
  
 
3. Abschnitt : Form der Planunterlagen 
 
  

§ 5 
Planunterlagen für bewilligungspflichtige Bauvorhaben 

 
  
(1) Die Planunterlagen müssen in dunkler Farbe auf hellem Grund erstellt und von haltbarer 
Qualität sein. 
 



(2) Die Pläne müssen das Format 185 mm x 297 mm oder ein Mehrfaches davon aufweisen 
und auf dieses Format gefaltet sein. Auf der linken Seite ist ein Heftrand von ca. 25 mm 
vorzusehen.  
 
(3) Auf dem im gefalteten Zustand oben liegenden Teil des Planes (Titelseite) bzw. auf dem 
Deckblatt jeder Planunterlage müssen 
          
a) die genaue Bezeichnung des Bauvorhabens, 
b) die Art der Planunterlage, 
c) der Name des Bauwerbers sowie 
d) der Name des Planverfassers 
 
 angegeben sein. Daneben ist möglichst noch ein freier Raum für amtliche Vermerke 
vorzusehen. 
 
(4) Als Maßstäbe sind zu wählen: 
 
 a)  für die Lagepläne 1 : 500 oder ein größerer Maßstab, 
  
 b)  für die Grundrisse, Schnitte und Ansichten 1 : 100. 
  
Für bauliche Anlagen mit einem besonderen Ausmaß ist zur besseren Darstellung auch ein 
anderer Maßstab zulässig. 
 
(5) Farbig darzustellen sind: 
        
 a) im Lageplan: 
  
 -  bestehende bauliche Anlagen (grau) 
 -  geplante bauliche Anlagen (rot) 
 -  abzubrechende bauliche Anlagen (gelb) 
 -  Bauplatzgrenzen (grün) 
  
  b) in Grundrissen und Schnitten bei Zu- und Umbauten von Gebäuden und bei 
bewilligungspflichtigen Änderungen von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen: 
  
- bestehende bauliche Anlagen (grau) 
- geplante bauliche Anlagen (rot) 
- abzubrechende bauliche Anlagen (gelb) 
  
 

§ 6 
Form der Planunterlagen für anzeigepflichtige Bauvorhaben und sonstige Vorhaben 

 
  
Für die Form der einer Bauanzeige für ein anzeigepflichtiges Bauvorhaben nach § 4 Abs. 1 
anzuschließenden Planunterlagen und der im § 4 Abs. 2 und 3 näher geregelten 
Planunterlagen gilt § 5 sinngemäß. Die entsprechenden Formerfordernisse müssen jedoch nur 
eingehalten werden, soweit dies für eine im Hinblick auf die Beurteilung der Zulässigkeit des 
betreffenden Vorhabens hinreichend übersichtliche und genaue Darstellung erforderlich ist. 


